
Protokoll:

Rm Metzger bittet die Verwaltung, den Bauherren auf die Möglichkeit zur Errichtung von

Solarmodulen hinzuweisen.

Rm Flöck bittet die Verwaltung, das Bauleitplanverfahren möglichst schnell zum Abschluss zu bringen

bzw. den Bebauungsplan zeitnah zur Rechtsverbindlichkeit zu führen.

Amt 61/Herr Althoff erklärt, dass der Bebauungsplanentwurf prioritär bearbeitet werde und in der

zweiten Jahreshälfte 2025 zur Rechtskraft gebracht werden soll.

Rm Diehl hält es für sinnvoll, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 338 in Zukunft die

Errichtung von Fahrradabstellanlagen bzw. die Errichtung von Fahrradgaragen möglich ist. Der

Bebauungsplan sollte entsprechende Festsetzungen treffen.

 

Der Ausschuss für allgemeine Bau- und Liegenschaftsverwaltung stimmt der Vorlage einstimmig ohne

Stimmenthaltungen zu.

 




